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Merkblatt zu Maßnahmen und Anlagen im Wasserschutzgebiet 
 
 

 
 

Die nachfolgend angekreuzten Unterlagen sind dem Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen 
Genehmigung für eine Anlage und Maßnahme im Wasserschutzgebiet in 2-facher Ausfertigung 
beizufügen: 

 
 

❏ Formloses Antragsschreiben mit Name und Adresse des Antragstellers. Unterschrift bitte nicht vergessen! 
 
❏ Erläuterungsbericht mit Angaben über den Zweck und die Notwendigkeit der Maßnahme, verwendete 

Baustoffe etc. Bei kleineren Vorhaben reicht eine kurze Erläuterung im Antragsschreiben aus. 
 
❏ Deutsche Grundkarte 

M 1 : 5.000 (erhältlich beim Katasteramt der Städte-Region Aachen, Tel. 0241 / 5198-2546). Bitte umrahmen Sie 
die für den Antrag in Frage kommenden Grundstücke.  
 

❏ Katasterlageplan  
M 1 : 1.000 (erhältlich beim Katasteramt der Städte-Region Aachen, Tel. 0241 / 5198-2546). Bitte umrahmen Sie 
die für den Antrag in Frage kommenden Grundstücke. 

 
❏ Zeichnerische Darstellung der Anlage im Grundriss, sowie Längs- und Querschnittzeichnung, Angabe 

über den Abstand zum Grundwasser, Angaben der Höhen über NHN 
 
Je nach Lage und Art des Vorhabens ist es möglich, dass weitere Angaben und Unterlagen gefordert werden 
müssen. Diese Nachforderung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 

       
 
 
 
 
 
STADT AACHEN       Auskunft erteilt: 
Der Oberbürgermeister      
- FB 36/30 Untere Wasserbehörde -    Herr Stolz Tel.: 0241 / 432-3631 
Verwaltungsgebäude Reumontstraße 1 
52058 Aachen 
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